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Thema dieser Ausgabe 

   

 Erbschaftsteuerfestsetzung gegen unbekannte Erben (BFH, Urt. v. 17.6.2020 – Az. II R 40/17)  

   

____________________________________ 

 

Die Festsetzung von Erbschaftsteuer gegen unbekannte 

Erben ist zulässig, wenn hinreichend Zeit zur Verfügung 

stand, die Erben zu ermitteln. 

Für eine Erbenermittlung, die keine besonderen Schwie-

rigkeiten aufweist, ist ein Zeitraum von einem Jahr ab 

dem Erbfall in der Regel angemessen. Jedenfalls nach 

Ablauf von drei Jahren und fünf Monaten ist es auch bei 

besonders schwierigen Erbenermittlungen nicht zu be-

anstanden, Erbschaftsteuer gegen unbekannte Erben 

festzusetzen. 

Der Bescheid ist dem Nachlasspfleger bekanntzugeben. 

Hintergrund 

Steuern, so auch die Erbschaftsteuer, werden durch 

Steuerbescheide festgesetzt. Der jeweilige Steuerbe-

scheid muss den Inhaltsadressaten, also denjenigen, 

demgegenüber der Einzelfall geregelt werden soll, be-

stimmen, andernfalls ist der Steuerbescheid nichtig. 

Der Bundesfinanzhof hatte nun mit Urteil vom 17.6.2020 

(Az. II R 40/17) zu entscheiden, ob ein 

Erbschaftsteuerbescheid gegenüber unbekannten 

Erben ergehen kann, wenn der Steuerbescheid 

gegenüber dem Nachlasspfleger bekanntgegeben wird. 

Ein Nachlasspfleger kann durch das Nachlassgericht zur 

Sicherung eines Nachlasses bestellt werden, wenn hier-

für bis zur Annahme der Erbschaft durch die Erben oder 

bis zur Ermittlung der Eren ein Bedürfniss besteht. 

Maßgeblicher Gesetzestext 

Die Nachlasspflegschaft ist in § 1960 BGB geregelt. Die 

Absätze 1 und 2 lauten wie folgt: 

(1) Bis zur Annahme der Erbschaft hat das Nachlassge-

richt für die Sicherung des Nachlasses zu sorgen, soweit 

ein Bedürfnis besteht. Das Gleiche gilt, wenn der Erbe 

unbekannt oder wenn ungewiss ist, ob er die Erbschaft 

angenommen hat.  

(2) Das Nachlassgericht kann insbesondere die Anle-

gung von Siegeln, die Hinterlegung von Geld, Wertpa-

pieren und Kostbarkeiten sowie die Aufnahme eines 

Nachlassverzeichnisses anordnen und für denjenigen, 

welcher Erbe wird, einen Pfleger (Nachlasspfleger) be-

stellen.  

Die Regelungen zur Erbschaftsteuerfestsetzung im Erb-

schaftsteuergesetz (ErbStG) sind in § 31 Abs. 6 und § 

32 Abs. 2 Satz 1 geregelt. Der Wortlaut der beiden Vor-

schriften ist: 
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(6) Ist ein Nachlaßpfleger bestellt, ist dieser zur Abgabe 

der Steuererklärung verpflichtet. 

(2) In den Fällen des § 31 Abs. 6 ist der Steuerbescheid 

dem Nachlaßpfleger bekanntzugeben. 

Urteil des Bundesgerichtshofs 

Sein Urteil vom 17.6.2020 fasst der Bundesfinanzhof in 

der Pressemitteilung Nr. 40/20 vom 15.10.2020 wie folgt 

zusammen:  

„Wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 

17.06.2020 entschieden hat, können auch unbekannte 

Erben zur Erbschaftsteuer herangezogen werden. 

Zumindest dann, wenn ausreichend Zeit bestand, die 

wahren Erben zu ermitteln, dies aber nicht gelungen ist. 

Im Streitfall war die Erbengemeinschaft nach dem im 

Februar 2014 verstorbenen Erblasser zunächst nicht 

ermittelbar. Es wurde ein Nachlasspfleger bestellt. 

Dieser gab eine Erbschaftsteuererklärung ab. Ca. 14 

Monate nach dem Tod des Erblassers setzte das 

Finanzamt (FA) Erbschaftsteuer gegen „unbekannte 

Erben“ fest. Es schätzte, dass 20 Personen, die nicht 

näher mit dem Erblasser verwandt waren und deshalb in 

die Steuerklasse III fielen, den Erblasser zu gleichen 

Teilen beerbt hätten. Der Bescheid wurde dem 

Nachlasspfleger bekannt gegeben. Dieser legte 

dagegen in Vertretung der unbekannten Erben 

Einspruch ein und monierte, dass er nicht ausreichend 

Zeit gehabt hätte, die Erben zu ermitteln. Das FA könne 

nicht einfach schätzen, wie viele Erben etwas geerbt 

hätten und wie hoch die Freibeträge seien. Daraufhin 

änderte das FA die Anzahl der Erwerber auf 30 Erben 

ab. Ansonsten hielt es die Erbschaftsteuerfestsetzung 

unverändert aufrecht. 

Das Finanzgericht und der BFH gaben der 

Finanzbehörde Recht. Sind die Erben noch nicht 

bekannt und ist eine Nachlasspflegschaft angeordnet, 

kann Erbschaftsteuer gegen die „unbekannten Erben“ 

festgesetzt werden. Bei diesen handelt es sich zunächst 

um ein abstraktes Subjekt, das sich später als eine oder 

mehrere reale Personen herausstellen kann. Somit ist 

ein Schuldner für die Erbschaftsteuer vorhanden. Das 

FA kann sich an den bestellten Nachlasspfleger wenden, 

der für die unbekannten Erben eine 

Erbschafsteuererklärung abzugeben hat. Das FA darf 

dann die Anzahl der Erben, die Erbquoten, die 

Zugehörigkeit zu einer Steuerklasse und die 

anwendbaren Freibeträge schätzen. Voraussetzung ist 

jedoch, dass der Nachlasspfleger nach dem Erbfall 

ausreichend Zeit hatte, zunächst die Erben zu ermitteln. 

Wieviel Zeit ihm dafür einzuräumen ist, kann von Fall zu 

Fall unterschiedlich sein. Im Allgemeinen gilt die 

Faustregel, dass ein Jahr ausreichend ist. 

Ruft der Nachlasspfleger das Finanzgericht (FG) an, 

dann muss dieses die Schätzung des FA 

voll  überprüfen. Können die zunächst unbekannten 

Erben bis zum Schluss des Gerichtsverfahrens ermittelt 

werden, darf die Erbschafsteuer aber nicht mehr gegen 

die unbekannten Erben festgesetzt werden. Werden die 

Erben auch im Verfahren vor dem (FG)nicht ermittelt, 

kann das Gericht die Erbschaftsteuerschätzung gegen 

die unbekannten Erben aufrechterhalten und als seine 

eigene übernehmen. Der BFH ist in solchen Fällen dann 

ebenfalls an die Schätzung gebunden und kann sie nur 

auf grobe Fehler überprüfen.” 

Fazit 

Nach dem Urteil des BFH besteht nun Klarheit zu der 

aufgeworfenen Rechtsfrage. Auch eine behördlich ge-

schätzte Anzahl unbekannter Erben kann zur Erb-

schaftsteuer herangezogen werden, wenn der Nachlass-

pfleger im Vorfeld ausreichend Zeit hatte, die Erben zu 

ermitteln. 

 

23.11.2020 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
Fachanwalt für Steuerrecht 
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Die Beiträge dieses Newsletters stellen eine Auswahl an allgemeinen Informationen über aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sung dar. Sie wurde nach besten Wissen erstellt. Sie erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und können die persönliche Beratung in keinem Fall 
ersetzen. Diese Mandanteninformation stellt keine Auskunft, Beratung oder sonstige Dienstleistung unserer Berufsträger dar. Für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit kann daher keinerlei Haftung – auch seitens der Verantwortlichen –  übernommen werden. 


